
Der Kreistag

des Landkreises Teltow-Fläming

Vorlagennummer: AN-7-5589/25-KT

Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming beschloss auf seiner Sitzung am Montag, dem
07.04.2025 im öffentlichen Teil:

die Beibehaltung der direkten Abrechnung der Gebührenbescheide für Rettungseinsätze mit
den Krankenkassen ohne eine finanzielle Beteiligung von Patienten.

Der Kreistag Teltow-Fläming lehnt die von den Krankenkassen vorgegebenen Festsätze, die
nur ca. 50-60% der tatsächlichen Kosten im Rettungswesen des Landkreis Teltow-Fläming
tragen, ebenso wie die Übertragung der daraus resultierenden Fehlbeträge auf Patienten
unmissverständlich ab. 
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